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Sie beginnt nach den Ferien wieder an zu arbeiten. Sie würde bis zu den Sommerferien das
normale Elterngeld beantragen. Ab den Ferien dann nur Elterngeldplus bis zum 14.
Lebensmonat des Kindes. Dann müsste sie ja in den Ferien schon ihre normalen Bezüge
bekommen wenn sie die Elternzeit bis dahinangibt. Sie arbeitet generell 18 Stunden.
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